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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 162 vom 1. August 2017 
der Abgeordneten Sarah Philipp   SPD 
Drucksache 17/283 
 
 
 
„Bäumchen Wechsel Dich“ auf Kosten der Steuerzahler – 
Welche Vorteile bringt der Wechsel der Staatskanzlei in das Landeshaus? 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Wie den Medien zu entnehmen war, beabsichtigt die Landesregierung als Folge der Regie-
rungsbildung mehrere Landesministerien zu verlegen. Unter anderem soll die Staatskanzlei 
vom Stadttor in das Landeshaus verlegt werden. 
 
 
 
Der Finanzminister hat die Kleine Anfrage 162 mit Schreiben vom 31. August 2017 namens 
der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten beantwortet. 
 
 
 
1. Welche Vorteile sieht die Landesregierung für das Regierungshandeln der Staats-

kanzlei und deren Mitarbeiter/innen durch einen Umzug in das Landeshaus? 
 
Der Umzug der Staatskanzlei bildet einen Bestandteil der Gesamtkonzeption zur Unterbrin-
gung der Staatskanzlei und der Ministerien in den zur Verfügung stehenden Liegenschaften 
(vgl. auch Antwort zur Frage 1 der Kleinen Anfrage 137, LT-Drs. 17/389). 
 
 
2. Wann soll der Umzug konkret erfolgen bzw. komplett abgeschlossen sein? 
 
Der Umzug soll nach den Herbstferien 2017 abgeschlossen sein (vgl. auch Antwort zur Frage 
2 der Kleinen Anfrage 137, LT-Drs. 17/389). 
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3. Wie soll während dieser Zeit die Regierungsfähigkeit der Staatskanzlei sicherge-
stellt werden? 

 
Die Regierungsfähigkeit der Staatskanzlei ist sichergestellt (vgl. auch Antwort zur Frage 3 der 
Kleinen Anfrage 137, LT-Drs. 17/389). 
 
 
4. Mit welchen Kosten wird insgesamt gerechnet? 
 
5. Mit welchen Haushaltsmitteln sollen diese Kosten bestritten werden? 
 
Die Fragen 4 und 5 werden zusammen beantwortet. 
Die Landesregierung hat eine ressortübergreifende Projektgruppe unter Federführung des Mi-
nisteriums der Finanzen eingerichtet, die gegenwärtig die erforderlichen Detailplanungen unter 
Einschluss der Prüfung der haushaltsmäßigen Konsequenzen vornimmt.  
Ein Ergebnis liegt noch nicht vor (vgl. auch Antwort zu den Fragen 4 und 5 der Kleinen Anfrage 
137, LT-Drs. 17/389). 
 
 


